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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN
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BERICHT AN DEN KÖNIG


		Sire,


	der Erlass, den wir die Ehre haben, Eurer Majestät zur Unterschrift vorzulegen, bezweckt die Anpassung von Artikel 49 des KE/EStGB 92 in dem Sinne, dass er die derzeitige Befugnis der Föderalregierung über den für Energie zuständigen Föderalminister zur Ausstellung der Bescheinigung bestätigt, die für die Anwendung des in Artikel 69 § 1 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe c) des Einkommensteuergesetzbuches 1992 (EStGB 92) erwähnten Investitionsabzugs erforderlich ist, wenn die Investition in Meeresgebieten getätigt wird, über die Belgien gemäß dem internationalen Seerecht seine Gerichtsbarkeit ausüben kann, insbesondere im belgischen Küstenmeer und in der ausschließlichen Wirtschaftszone im Sinne des Gesetzes vom 22. April 1999 über die ausschließliche Wirtschaftszone Belgiens in der Nordsee.

	Dies ergibt sich aus den Restzuständigkeiten des Föderalstaates, aus denen hervorgeht, dass dieser für Tätigkeiten in Meeresgebieten unter der Gerichtsbarkeit Belgiens zuständig ist.

	Ich habe die Ehre,


Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener
Eurer Majestät zu sein.

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

______
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			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, der Artikel 69 und 77;

	Aufgrund des KE/EStGB 92;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 20. Mai 2022 über die Verwaltungs-, Haushalts- und Geschäftsführungskontrolle, des Artikels 6;

	In der Erwägung, dass vorliegender Erlass eine bloße Ausführung einer bestehenden gesetzlichen Regelung ist und an sich keinen zusätzlichen Einfluss auf die Einnahmen des Staates hat und keine neuen Ausgaben entstehen lassen kann;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 30. Januar 2024 unter der Nummer 75.484/3 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 1. Februar 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 49 des KE/EStGB 92, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 21. September 2000, 12. Mai 2003, 11. Dezember 2006 und 5. Dezember 2011, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Für Anlagen in Meeresgebieten unter der Gerichtsbarkeit Belgiens ist der Föderalminister der Energie für die in Absatz 1 erwähnte Bescheinigung zuständig."

	2. In § 2 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich werden die Wörter "bei der in § 1 erwähnten Regierung, an die" durch die Wörter "bei der Regierung oder dem Minister wie in § 1 erwähnt, an die/den" ersetzt.


	Art. 2 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 25. Februar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM


